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StPO § 403  in der ab 01.09.2004 geltenden Fassung  
 
Der Verletzte oder sein Erbe kann gegen den Beschuldigten 
einen aus der Straftat erwachsenen vermögensrechtlichen 
Anspruch, der zur Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte 
gehört und noch nicht anderweit gerichtlich anhängig ge-
macht ist, im Strafverfahren geltend machen, im Verfahren 
vor dem Amtsgericht ohne Rücksicht auf den Wert des 
Streitgegenstandes.  
 
 

StPO § 403  alte Fassung 
 
(1)  Der Verletzte oder sein Erbe kann gegen den Beschul-
digten einen aus der Straftat erwachsenen vermögensrecht-
lichen Anspruch, der zur Zuständigkeit der ordentlichen 
Gerichte gehört und noch nicht anderweit gerichtlich anhän-
gig gemacht ist, im Strafverfahren geltend machen, im 
Verfahren vor dem Amtsgericht ohne Rücksicht auf den 
Wert des Streitgegenstandes.  
 
(2)  Der Verletzte oder sein Erbe soll von dem Strafverfah-
ren möglichst frühzeitig Kenntnis erhalten; dabei soll er auf 
die Möglichkeit, seinen Anspruch auch im Strafverfahren 
geltend zu machen, hingewiesen werden.   
 

StPO § 404    in der ab 01.09.2004 geltenden Fassung 
   
(1)  1 Der Antrag, durch den der Anspruch geltend gemacht 
wird, kann schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten, in der Hauptverhandlung auch mündlich 
bis zum Beginn der Schlußvorträge gestellt werden. 2 Er 
muß den Gegenstand und Grund des Anspruchs bestimmt 
bezeichnen und soll die Beweismittel enthalten. 3 Ist der 
Antrag außerhalb der Hauptverhandlung gestellt, so wird er 
dem Beschuldigten zugestellt.  
(2)  1 Die Antragstellung hat dieselben Wirkungen wie die 
Erhebung der Klage im bürgerlichen Rechtsstreit. 2 Sie 
treten mit Eingang des Antrags bei Gericht ein.  
(3)  1 Ist der Antrag vor Beginn der Hauptverhandlung ge-
stellt, so wird der Antragsteller von Ort und Zeit der Haupt-
verhandlung benachrichtigt. 2 Der Antragsteller, sein ge-
setzlicher Vertreter und der Ehegatte oder Lebenspartner 
des Antragsberechtigten können an der Hauptverhandlung 
teilnehmen.  
(4)  Der Antrag kann bis zur Verkündung des Urteils zurück-
genommen werden.  
(5)  1 Dem Antragsteller und dem Angeschuldigten ist auf 
Antrag Prozeßkostenhilfe nach denselben Vorschriften wie 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten zu bewilligen, sobald die 
Klage erhoben ist. 2 § 121 Abs. 2  der Zivilprozeßordnung 
gilt mit der Maßgabe, daß dem Angeschuldigten, der einen 
Verteidiger hat, dieser beigeordnet werden soll; dem An-
tragsteller, der sich im Hauptverfahren des Beistandes eines 
Rechtsanwalts bedient, soll dieser beigeordnet werden. 
3 Zuständig für die Entscheidung ist das mit der Sache 
befaßte Gericht; die Entscheidung ist nicht anfechtbar.   
 
 

StPO § 404 alte Fassung 
   
(1)  1 Der Antrag, durch den der Anspruch geltend gemacht 
wird, kann schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten, in der Hauptverhandlung auch mündlich 
bis zum Beginn der Schlußvorträge gestellt werden. 2 Er 
muß den Gegenstand und Grund des Anspruchs bestimmt 
bezeichnen und soll die Beweismittel enthalten. 3 Ist der 
Antrag außerhalb der Hauptverhandlung gestellt, so wird er 
dem Beschuldigten zugestellt.  
(2)  Die Antragstellung hat dieselben Wirkungen wie die 
Erhebung der Klage im bürgerlichen Rechtsstreit.  
(3)  1 Ist der Antrag vor Beginn der Hauptverhandlung ge-
stellt, so wird der Antragsteller von Ort und Zeit der Haupt-
verhandlung benachrichtigt. 2 Der Antragsteller, sein ge-
setzlicher Vertreter und der Ehegatte oder Lebenspartner 
des Antragsberechtigten können an der Hauptverhandlung 
teilnehmen.  
(4)  Der Antrag kann bis zur Verkündung des Urteils zurück-
genommen werden.  
(5)  1 Dem Antragsteller und dem Angeschuldigten ist auf 
Antrag Prozeßkostenhilfe nach denselben Vorschriften wie 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten zu bewilligen, sobald die 
Klage erhoben ist. 2 § 121 Abs. 2 Satz 1 der Zivilproze-
ßordnung gilt mit der Maßgabe, daß dem Angeschuldigten, 
der einen Verteidiger hat, dieser beigeordnet werden soll; 
dem Antragsteller, der sich im Hauptverfahren des Beistan-
des eines Rechtsanwalts bedient, soll dieser beigeordnet 
werden. 3 Zuständig für die Entscheidung ist das mit der 
Sache befaßte Gericht; die Entscheidung ist nicht anfecht-
bar.   
 
 

StPO § 405  in der ab 01.09.2004 geltenden Fassung 
 
(1) Auf Antrag des Verletzten oder seines Erben und des 
Angeklagten nimmt das Gericht einen Vergleich über die 
aus der Straftat erwachsenen Ansprüche in das Protokoll 
auf. Es soll auf übereinstimmenden Antrag der in Satz 1 
Genannten einen Vergleichsvorschlag unterbreiten.  
(2) Für die Entscheidung über Einwendungen gegen die 
Rechtswirksamkeit des Vergleichs ist das Gericht der bür-
gerlichen Rechtspflege zuständig, in dessen Bezirk das 
Strafgericht des ersten Rechtszuges seinen Sitz hat. 

StPO § 405  alte Fassung 
1 Das Gericht sieht von einer Entscheidung über den Antrag 
im Urteil ab, wenn der Angeklagte einer Straftat nicht schul-
dig gesprochen und auch nicht eine Maßregel der Besse-
rung und Sicherung gegen ihn angeordnet wird oder soweit 
der Antrag unbegründet erscheint. 2 Es sieht von der Ent-
scheidung auch dann ab, wenn sich der Antrag zur Erledi-
gung im Strafverfahren nicht eignet, insbesondere, wenn 
seine Prüfung das Verfahren verzögern würde oder wenn 
der Antrag unzulässig ist; dies kann in jeder Lage des Ver-
fahrens auch durch Beschluß geschehen.   
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StPO § 406  in der ab 01.09.2004 geltenden Fassung  
 
1) 1 Das Gericht gibt dem Antrag in dem Urteil statt, mit 
dem der Angeklagte wegen einer Straftat schuldig gespro-
chen oder gegen ihn eine Maßregel der Besserung und 
Sicherung angeordnet wird, soweit der Antrag wegen dieser 
Straftat begründet ist. 2 Die Entscheidung kann sich auf den 
Grund oder einen Teil des geltend gemachten Anspruchs 
beschränken;        § 318 der Zivilprozessordnung gilt ent-
sprechend. 3 Das Gericht sieht von einer Entscheidung ab, 
wenn der Antrag unzulässig ist oder soweit er unbegründet 
erscheint. 4 Im Übrigen kann das Gericht von einer Ent-
scheidung nur absehen, wenn sich der Antrag auch unter 
Berücksichtigung der berechtigten Belange des Antragstel-
lers zur Erledigung besondere dann zur Erledigung im 
Strafverfahren nicht geeignet, wenn seine weitere Prüfung, 
auch soweit eine Entscheidung nur über den Grund oder 
einen Teil des Anspruchs in Betracht kommt, das Verfahren 
erheblich verzögern würde. Soweit der Antragsteller den 
Anspruch auf Zuerkennung eines Schmerzensgeldes (§ 253 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches) geltend macht, ist 
das Absehen von einer Entscheidung nur nach Satz 3 zu-
lässig.  
(2) Erkennt der Angeklagte den vom Antragsteller gegen ihn 
geltend gemachten Anspruch ganz oder teilweise an, ist er 
gemäß dem Anerkenntnis zu verurteilen. 
 
 (3)  1 Die Entscheidung über den Antrag steht einem im 
bürgerlichen Rechtsstreit ergangenen Urteil gleich. 2 Das 
Gericht erklärt die Entscheidung für vorläufig vollstreckbar; 
die §§ 708 bis 712 sowie die §§ 714 und 716 der Zivilpro-
zessordnung gelten entsprechend. 3 Soweit der Anspruch 
nicht zuerkannt ist, kann er anderweit geltend gemacht 
werden. 3 Ist über den Grund des Anspruchs rechtskräftig 
entschieden, so findet die Verhandlung über den Betrag 
nach § 304 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung vor dem zustän-
digen Zivilgericht statt.   
 
(4)  Der Antragsteller erhält eine Abschrift des Urteils mit 
Gründen oder einen Auszug daraus.  
 
(5) Erwägt das Gericht, von einer Entscheidung über den 
Antrag abzusehen, weist es die Verfahrensbeteiligten so 
früh wie möglich darauf hin. Sobald das Gericht nach Anhö-
rung des Antragstellers die Voraussetzungen für eine Ent-
scheidung über den Antrag für nicht gegeben erachtet, sieht 
es durch Beschluss von einer Entscheidung über den An-
trag ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
StPO § 406  alte Fassung  
 
(1)  1 Soweit der Antrag nach dem Ergebnis der Hauptver-
handlung begründet ist, gibt ihm das Gericht im Urteil statt. 
2 Die Entscheidung kann sich auf den Grund oder einen Teil 
des geltend gemachten Anspruchs beschränken; § 318 der 
Zivilprozeßordnung gilt entsprechend.  
(2)  1 Das Gericht kann die Entscheidung für vorläufig voll-
streckbar erklären. 2 Es kann die vorläufige Vollstreckung 
von einer Sicherheitsleistung abhängig machen; es kann 
auch dem Angeklagten gestatten, sie durch Sicherheitsleis-
tung abzuwenden. 3 Diese Anordnungen können durch 
unanfechtbaren Beschluß auch nachträglich getroffen, 
geändert oder aufgehoben werden.  
(3)  1 Die Entscheidung über den Antrag steht einem im 
bürgerlichen Rechtsstreit ergangenen Urteil gleich. 2 Soweit 
der Anspruch nicht zuerkannt ist, kann er anderweit geltend 
gemacht werden. 3 Ist über den Grund des Anspruchs 
rechtskräftig entschieden, so findet die Verhandlung über 
den Betrag nach § 304 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung vor 
dem zuständigen Zivilgericht statt.   
(4)  Der Antragsteller erhält eine Abschrift des Urteils mit 
Gründen oder einen Auszug daraus.  
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StPO § 406 a  in der ab 01.09.2004 geltenden Fassung 
 
(1) Gegen den Beschluss, mit dem nach § 406 Abs. 5 Satz 
2 von einer Entscheidung über den Antrag abgesehen wird, 
ist sofortige Beschwerde zulässig, wenn der Antrag vor 
Beginn der Hauptverhandlung gestellt worden und solange 
keine den Rechtszug abschließende Entscheidung ergan-
gen ist. Im Übrigen steht dem Antragsteller ein Rechtsmittel 
nicht zu.  
 
(2) Soweit das Gericht dem Antrag stattgibt, kann der Ange-
klagte die Entscheidung auch ohne den strafrechtlichen Teil 
des Urteils mit dem sonst zulässigen Rechtsmittel anfech-
ten. In diesem Falle kann über das Rechtsmittel durch 
Beschluss in nichtöffentlicher Sitzung entschieden werden. 
Ist das zulässige Rechtsmittel die Berufung, findet auf An-
trag des Angeklagten oder des Antragstellers eine mündli-
che Anhörung der Beteiligten statt.  
 
(3) Die dem Antrag stattgebende Entscheidung ist aufzuhe-
ben, wenn der Angeklagte unter Aufhebung der Verurteilung 
wegen der Straftat, auf welche die Entscheidung über den 
Antrag gestützt worden ist, weder schuldig gesprochen noch 
gegen ihn eine Maßregel der Besserung und Sicherung 
angeordnet wird. Dies gilt auch, wenn das Urteil insoweit 
nicht angefochten ist. 
 
 

StPO § 406 a  alte Fassung  
 
(1)  Dem Antragsteller steht, auch soweit das Gericht von 
einer Entscheidung absieht, ein Rechtsmittel nicht zu.  
(2)  1 Soweit das Gericht dem Antrag stattgibt, kann der 
Angeklagte die Entscheidung auch ohne den strafrechtli-
chen Teil des Urteils mit dem sonst zulässigen Rechtsmittel 
anfechten. 2 In diesem Falle kann über das Rechtsmittel 
durch Beschluß in nichtöffentlicher Sitzung entschieden 
werden.  
(3)  Wird auf ein Rechtsmittel unter Aufhebung der Verurtei-
lung der Angeklagte einer Straftat nicht schuldig gesprochen 
und auch nicht eine Maßregel der Besserung und Sicherung 
gegen ihn angeordnet, so ist zugleich die dem Antrag statt-
gebende Entscheidung aufzuheben, auch wenn das Urteil 
insoweit nicht angefochten ist.  
StPO § 406 b   
1 Die Vollstreckung richtet sich nach den Vorschriften, die 
für die Vollstreckung von Urteilen in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten gelten. 2 Für das Verfahren nach den §§ 731, 
767, 768, 887 bis 890 der Zivilprozeßordnung ist das Ge-
richt der bürgerlichen Rechtspflege zuständig, in dessen 
Bezirk das Strafgericht des ersten Rechtszuges seinen Sitz 
hat. 3 Einwendungen, die den Anspruch selbst betreffen, 
sind nur insoweit zulässig, als die Gründe, auf denen sie 
beruhen, nach Schluß der Hauptverhandlung des ersten 
Rechtszuges und, wenn das Berufungsgericht entschieden 
hat, nach Schluß der Hauptverhandlung im Berufungs-
rechtszug entstanden sind.  
StPO § 406 c   
(1)  1 Den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens kann 
der Angeklagte darauf beschränken, eine wesentlich andere 
Entscheidung über den Anspruch herbeizuführen. 2 Das 
Gericht entscheidet dann ohne Erneuerung der Hauptver-
handlung durch Beschluß.  
(2)  Richtet sich der Antrag auf Wiederaufnahme des Ver-
fahrens nur gegen den strafrechtlichen Teil des Urteils, so 
gilt § 406 a Abs. 3 entsprechend.  
 
 
 
 

StPO § 406 b  in der ab 01.09.2004 geltenden Fassung 
 
1 Die Vollstreckung richtet sich nach den Vorschriften, die 
für die Vollstreckung von Urteilen und Prozessvergleichen in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten gelten. 2 Für das Verfah-
ren nach den §§ 323, 731, 767, 768, 887 bis 890 der Zi-
vilprozeßordnung ist das Gericht der bürgerlichen Rechts-
pflege zuständig, in dessen Bezirk das Strafgericht des 
ersten Rechtszuges seinen Sitz hat. 3 Einwendungen, die 
den im Urteil festgestellten Anspruch selbst betreffen, sind 
nur insoweit zulässig, als die Gründe, auf denen sie beru-
hen, nach Schluß der Hauptverhandlung des ersten 
Rechtszuges und, wenn das Berufungsgericht entschieden 
hat, nach Schluß der Hauptverhandlung im Berufungs-
rechtszug entstanden sind.  
 
 
 
 

StPO § 406 b  alte Fassung 
 
1 Die Vollstreckung richtet sich nach den Vorschriften, die 
für die Vollstreckung von Urteilen in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten gelten. 2 Für das Verfahren nach den §§ 731, 
767, 768, 887 bis 890 der Zivilprozeßordnung ist das Ge-
richt der bürgerlichen Rechtspflege zuständig, in dessen 
Bezirk das Strafgericht des ersten Rechtszuges seinen Sitz 
hat. 3 Einwendungen, die den Anspruch selbst betreffen, 
sind nur insoweit zulässig, als die Gründe, auf denen sie 
beruhen, nach Schluß der Hauptverhandlung des ersten 
Rechtszuges und, wenn das Berufungsgericht entschieden 
hat, nach Schluß der Hauptverhandlung im Berufungs-
rechtszug entstanden sind.  



 4 

StPO § 406 c  (unverändert)  
 
(1)  1 Den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens kann 
der Angeklagte darauf beschränken, eine wesentlich andere 
Entscheidung über den Anspruch herbeizuführen. 2 Das 
Gericht entscheidet dann ohne Erneuerung der Hauptver-
handlung durch Beschluß.  
 
(2)  Richtet sich der Antrag auf Wiederaufnahme des Ver-
fahrens nur gegen den strafrechtlichen Teil des Urteils, so 
gilt § 406 a Abs. 3 entsprechend.  
 
 

StPO § 406 c  (unverändert)  
 
(1)  1 Den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens kann 
der Angeklagte darauf beschränken, eine wesentlich andere 
Entscheidung über den Anspruch herbeizuführen. 2 Das 
Gericht entscheidet dann ohne Erneuerung der Hauptver-
handlung durch Beschluß.  
 
(2)  Richtet sich der Antrag auf Wiederaufnahme des Ver-
fahrens nur gegen den strafrechtlichen Teil des Urteils, so 
gilt § 406 a Abs. 3 entsprechend.  
 
 

StPO § 406 d  in der ab 01.09.2004 geltenden Fassung  
 
(1) Dem Verletzten sind auf Antrag die Einstellung des 
Verfahrens und der Ausgang des gerichtlichen Verfahrens 
mitzuteilen, soweit es ihn betrifft.  
 
(2) Dem Verletzten ist auf Antrag mitzuteilen, ob freiheits-
entziehende Maßnahmen gegen den Beschuldigten oder 
Verurteilten angeordnet oder beendet oder ob erstmalig 
Vollzugslockerungen oder Urlaub gewährt werden, wenn er 
ein berechtigtes Interesse darlegt und kein überwiegendes 
schutzwürdiges Interesse des Betroffenen am Ausschluss 
der Mitteilung vorliegt. In den in § 395 Abs. 1 Nr. 1 Buchsta-
be a, c und d und Nr. 2 genannten Fällen bedarf es der 
Darlegung eines berechtigten Interesses nicht.  
 
(3) Mitteilungen können unterbleiben, sofern sie nicht unter 
einer Anschrift möglich sind, die der Verletzte angegeben 
hat. Hat der Verletzte einen Rechtsanwalt als Beistand 
gewählt, ist ihm ein solcher beigeordnet worden oder wird er 
durch einen solchen vertreten, so gilt § 145a entsprechend. 
 
 

StPO § 406 d  alte Fassung  
 
(1)  Dem Verletzten ist auf Antrag der Ausgang des gericht-
lichen Verfahrens mitzuteilen, soweit es ihn betrifft.  
(2)  1 Mitteilungen können unterbleiben, sofern sie nicht 
unter einer Anschrift möglich sind, die der Verletzte ange-
geben hat. 2 Hat der Verletzte einen Rechts 
 

StPO § 406 e (unverändert)  
(1)  1 Für den Verletzten kann ein Rechtsanwalt die Akten, 
die dem Gericht vorliegen oder diesem im Falle der Erhe-
bung der öffentlichen Klage vorzulegen wären, einsehen 
sowie amtlich verwahrte Beweisstücke besichtigen, soweit 
er hierfür ein berechtigtes Interesse darlegt. 2 In den in 
§ 395 genannten Fällen bedarf es der Darlegung eines 
berechtigten Interesses nicht.  
(2)  1 Die Einsicht in die Akten ist zu versagen, soweit ü-
berwiegende schutzwürdige Interessen des Beschuldigten 
oder anderer Personen entgegenstehen. 2 Sie kann versagt 
werden, soweit der Untersuchungszweck gefährdet er-
scheint oder durch sie das Verfahren erheblich verzögert 
würde.   
(3)  1 Auf Antrag können dem Rechtsanwalt, soweit nicht 
wichtige Gründe entgegenstehen, die Akten mit Ausnahme 
der Beweisstücke in seine Geschäftsräume oder seine 
Wohnung mitgegeben werden. 2 Die Entscheidung ist nicht 
anfechtbar.  
(4)  1 Über die Gewährung der Akteneinsicht entscheidet im 
vorbereitenden Verfahren und nach rechtskräftigem 
Abschluß des Verfahrens die Staatsanwaltschaft, im übrigen 
der Vorsitzende des mit der Sache befaßten Gerichts. 
2 Gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft nach 
Satz 1 kann gerichtliche Entscheidung nach Maßgabe des 

StPO § 406 e (unverändert)  
(1)  1 Für den Verletzten kann ein Rechtsanwalt die Akten, 
die dem Gericht vorliegen oder diesem im Falle der Erhe-
bung der öffentlichen Klage vorzulegen wären, einsehen 
sowie amtlich verwahrte Beweisstücke besichtigen, soweit 
er hierfür ein berechtigtes Interesse darlegt. 2 In den in 
§ 395 genannten Fällen bedarf es der Darlegung eines 
berechtigten Interesses nicht.  
(2)  1 Die Einsicht in die Akten ist zu versagen, soweit ü-
berwiegende schutzwürdige Interessen des Beschuldigten 
oder anderer Personen entgegenstehen. 2 Sie kann versagt 
werden, soweit der Untersuchungszweck gefährdet er-
scheint oder durch sie das Verfahren erheblich verzögert 
würde.   
(3)  1 Auf Antrag können dem Rechtsanwalt, soweit nicht 
wichtige Gründe entgegenstehen, die Akten mit Ausnahme 
der Beweisstücke in seine Geschäftsräume oder seine 
Wohnung mitgegeben werden. 2 Die Entscheidung ist nicht 
anfechtbar.  
(4)  1 Über die Gewährung der Akteneinsicht entscheidet im 
vorbereitenden Verfahren und nach rechtskräftigem 
Abschluß des Verfahrens die Staatsanwaltschaft, im übrigen 
der Vorsitzende des mit der Sache befaßten Gerichts. 
2 Gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft nach 
Satz 1 kann gerichtliche Entscheidung nach Maßgabe des 
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§ 161 a Abs. 3 Satz 2 bis 4 beantragt werden. 3 Die Ent-
scheidung des Vorsitzenden ist unanfechtbar. 4 Diese 
Entscheidungen werden nicht mit Gründen versehen, soweit 
durch deren Offenlegung der Untersuchungszweck gefähr-
det werden könnte.  
(5)  Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 können 
dem Verletzten Auskünfte und Abschriften aus den Akten 
erteilt werden; die Absätze 2 und 4 sowie § 478 Abs. 1 
Satz 3 und 4 gelten entsprechend.  
(6)  § 477 Abs. 5 gilt entsprechend 

§ 161 a Abs. 3 Satz 2 bis 4 beantragt werden. 3 Die Ent-
scheidung des Vorsitzenden ist unanfechtbar. 4 Diese 
Entscheidungen werden nicht mit Gründen versehen, soweit 
durch deren Offenlegung der Untersuchungszweck gefähr-
det werden könnte.  
(5)  Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 können 
dem Verletzten Auskünfte und Abschriften aus den Akten 
erteilt werden; die Absätze 2 und 4 sowie § 478 Abs. 1 
Satz 3 und 4 gelten entsprechend.  
(6)  § 477 Abs. 5 gilt entsprechend 
 

StPO § 406 f   in der ab 01.09.2004 geltenden Fassung 
 
(1)  Der Verletzte kann sich im Strafverfahren des Beistands 
eines Rechtsanwalts bedienen oder sich durch einen sol-
chen vertreten lassen.   
(2)  1 Bei der Vernehmung des Verletzten durch das Gericht 
oder die Staatsanwaltschaft ist dem Rechtsanwalt die An-
wesenheit gestattet. 2 Er kann für den Verletzten dessen 
Recht zur Beanstandung von Fragen (§ 238 Abs. 2, § 242) 
ausüben und den Antrag auf Ausschluß der Öffentlichkeit 
nach § 171 b des Gerichtsverfassungsgesetzes stellen, 
nicht jedoch, wenn der Verletzte widerspricht.  
(3) Wird der Verletzte als Zeuge vernommen, so ist, wenn 
er dies beantragt, einer Person seines Vertrauens die An-
wesenheit zu gestatten, es sei denn, die Anwesenheit könn-
te den Untersuchungszweck gefährden. Die Entscheidung 
trifft derjenige, der die Vernehmung leitet; sie ist nicht an-
fechtbar. Die Gründe einer Ablehnung sind aktenkundig zu 
machen.  
 

StPO § 406 f   alte Fassung 
 
(1)  Der Verletzte kann sich im Strafverfahren des Beistands 
eines Rechtsanwalts bedienen oder sich durch einen sol-
chen vertreten lassen.   
(2)  1 Bei der Vernehmung des Verletzten durch das Gericht 
oder die Staatsanwaltschaft ist dem Rechtsanwalt die An-
wesenheit gestattet. 2 Er kann für den Verletzten dessen 
Recht zur Beanstandung von Fragen (§ 238 Abs. 2, § 242) 
ausüben und den Antrag auf Ausschluß der Öffentlichkeit 
nach § 171 b des Gerichtsverfassungsgesetzes stellen, 
nicht jedoch, wenn der Verletzte widerspricht.  
(3)  1 Wird der Verletzte als Zeuge vernommen, so kann, 
wenn er dies beantragt, einer Person seines Vertrauens die 
Anwesenheit gestattet werden. 2 Die Entscheidung trifft 
derjenige, der die Vernehmung leitet; sie ist nicht anfecht-
bar. 
 
 

StPO § 406 g  in der ab 01.09.2004 geltenden Fassung  
(1) Wer nach § 395 zum Anschluss als Nebenkläger befugt 
ist, ist zur Anwesenheit in der Hauptverhandlung berechtigt. 
Er kann sich auch vor der Erhebung der öffentlichen Klage 
des Beistands eines Rechtsanwalts bedienen oder sich 
durch einen solchen vertreten lassen, auch wenn ein An-
schluss als Nebenkläger nicht erklärt wird. Ist zweifelhaft, ob 
eine Person nach Satz 1 zur Anwesenheit berechtigt ist, 
entscheidet das Gericht nach Anhörung der Person und der 
Staatsanwaltschaft über die Berechtigung zur Anwesenheit; 
die Entscheidung ist unanfechtbar. 
 
 (2)  1 Der Rechtsanwalt ist über die in § 406 f Abs. 2 be-
zeichneten Befugnisse hinaus zur Anwesenheit in der 
Hauptverhandlung berechtigt, auch soweit diese nicht öf-
fentlich ist. 2 Ihm ist bei richterlichen Vernehmungen und bei 
der Einnahme eines richterlichen Augenscheins die Anwe-
senheit zu gestatten, wenn dadurch nicht der Untersu-
chungszweck gefährdet wird; die Entscheidung ist unan-
fechtbar. 3 Für die Benachrichtigung gelten § 168 c Abs. 5 
und § 224 Abs. 1 entsprechend.  
(3)  1 § 397 a gilt entsprechend für 
1. die Bestellung eines Rechtsanwalts und 
2. die Bewilligung von Prozeßkostenhilfe für die Hinzuzie-
hung eines Rechtsanwalts. 
2 Im vorbereitenden Verfahren entscheidet das Gericht, das 
für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständig wäre.  
(4)  1 Auf Antrag dessen, der zum Anschluß als Nebenklä-
ger berechtigt ist, kann in den Fällen des § 397 a Abs. 2 
einstweilen ein Rechtsanwalt als Beistand bestellt werden, 

StPO § 406 g  alte Fassung  
(1)  Wer nach § 395 zum Anschluß als Nebenkläger befugt 
ist, kann sich auch vor Erhebung der öffentlichen Klage des 
Beistands eines Rechtsanwalts bedienen oder sich durch 
einen solchen vertreten lassen, auch wenn ein Anschluß als 
Nebenkläger nicht erklärt wird.  
 
 
 
 
 
 
(2)  1 Der Rechtsanwalt ist über die in § 406 f Abs. 2 be-
zeichneten Befugnisse hinaus zur Anwesenheit in der 
Hauptverhandlung berechtigt, auch soweit diese nicht öf-
fentlich ist. 2 Ihm ist bei richterlichen Vernehmungen und bei 
der Einnahme eines richterlichen Augenscheins die Anwe-
senheit zu gestatten, wenn dadurch nicht der Untersu-
chungszweck gefährdet wird; die Entscheidung ist unan-
fechtbar. 3 Für die Benachrichtigung gelten § 168 c Abs. 5 
und § 224 Abs. 1 entsprechend.  
(3)  1 § 397 a gilt entsprechend für 
1. die Bestellung eines Rechtsanwalts und 
2. die Bewilligung von Prozeßkostenhilfe für die Hinzuzie-
hung eines Rechtsanwalts. 
2 Im vorbereitenden Verfahren entscheidet das Gericht, das 
für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständig wäre.  
(4)  1 Auf Antrag dessen, der zum Anschluß als Nebenklä-
ger berechtigt ist, kann in den Fällen des § 397 a Abs. 2 
einstweilen ein Rechtsanwalt als Beistand bestellt werden, 
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wenn  
1. dies aus besonderen Gründen geboten ist, 
2. die Mitwirkung eines Beistands eilbedürftig ist und 
3. die Bewilligung von Prozeßkostenhilfe möglich erscheint, 
eine rechtzeitige Entscheidung hierüber aber nicht zu erwar-
ten ist. 
 
2 Für die Bestellung gelten § 142 Abs. 1 und § 162 entspre-
chend. 3 Die Bestellung endet, wenn nicht innerhalb einer 
vom Richter zu bestimmenden Frist ein Antrag auf Bewilli-
gung von Prozeßkostenhilfe gestellt oder wenn die Bewilli-
gung von Prozeßkostenhilfe abgelehnt wird.  
 

wenn  
1. dies aus besonderen Gründen geboten ist, 
2. die Mitwirkung eines Beistands eilbedürftig ist und 
3. die Bewilligung von Prozeßkostenhilfe möglich erscheint, 
eine rechtzeitige Entscheidung hierüber aber nicht zu erwar-
ten ist. 
 
2 Für die Bestellung gelten § 142 Abs. 1 und § 162 entspre-
chend. 3 Die Bestellung endet, wenn nicht innerhalb einer 
vom Richter zu bestimmenden Frist ein Antrag auf Bewilli-
gung von Prozeßkostenhilfe gestellt oder wenn die Bewilli-
gung von Prozeßkostenhilfe abgelehnt wird.  
 
 

StPO § 406 h  in der ab 01.09.2004 geltenden Fassung    
 
(1) Der Verletzte ist auf seine Befugnisse nach den §§ 406d, 
406e, 406f und 406g sowie auf seine Befugnis, sich der 
erhobenen öffentlichen Klage als Nebenkläger anzuschlie-
ßen (§ 395) und die Bestellung oder Hinzuziehung eines 
Rechtsanwalts als Beistand zu beantragen (§ 397a), hinzu-
weisen.  
 
(2) Der Verletzte oder sein Erbe ist in der Regel und so früh 
wie möglich darauf hinzuweisen, dass und in welcher Weise 
er einen aus der Straftat erwachsenen vermögensrechtli-
chen Anspruch nach den Vorschriften des Dritten Abschnitts 
geltend machen kann.  
 
(3) Der Verletzte soll auf die Möglichkeit, Unterstützung und 
Hilfe auch durch Opferhilfeeinrichtungen zu erhalten, hin-
gewiesen werden.  
 
(4) § 406d Abs. 3 Satz 1 gilt jeweils entsprechend. 
 
 
 

StPO § 406 h  alte Fassung    
 
Der Verletzte soll auf seine Befugnisse nach den §§ 406 d, 
406 e, 406 f und 406 g sowie auf seine Befugnis, sich der 
erhobenen öffentlichen Klage als Nebenkläger anzuschlie-
ßen (§ 395) und die Bestellung oder Hinzuziehung eines 
Rechtsanwalts als Beistand zu beantragen (§ 397 a), hin-
gewiesen werden.   
 

 


